CHEM: S Sicherheitsdatenblatt

solutions fhrough service gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ammonium dihydrogen phosphate

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 20.08.2019
Ersetzt Fassung vom: 12.07.2019 (GHS 1)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffs Ammonium dihydrogen phosphate
Registrierungsnummer (REACH) keine Information verfligbar
CAS-Nummer 7722-76-1

Artikelnummer A0221419

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Allgemeine Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Chemos GmbH & Co. KG
Sonnenring 7

84032 Altdorf
Deutschland

Telefon: +49 871-966346-0
Telefax: +49 871-966346-13
e-Mail: chemos@chemos.de
Webseite: http://www.chemos.de/

e-Mail (sachkundige Person) chemos@chemos.de

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst +49 89 192 40

Giftnotzentrale

Postleitzahl/ Telefon Telefax

Ort

Deutschland Gifnotruf Minchen 81675 Minchen +49 (0)89 19240
Toxikologische Abt. d. II. Med. Klinik
und Poliklinik rechts der Isar

Deutschland Giftnotruf der Charité 12203 Berlin +49 (0)30 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Dieser Stoff erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

2.2  Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
nicht erforderlich
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2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1  Stoffe
Stoffname Ammonium dihydrogen phosphate
Identifikatoren

CAS-Nr. 7722-76-1
EG-Nr. 231-764-5
Molmasse 115 Y mol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern,
zudecken und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder
in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts tber den Mund
verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Malinahmen einlei-
ten. Fur Frischluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Lose Partikel von der Haut abblrsten. Haut mit viel Wasser abwaschen.

Nach BerGhrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Augenlider gedffnet halten und
mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser, Schaum, ABC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LoschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in
Kanale und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit Ubli-
chen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zu-
rickhalten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich beluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsor-
gung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nurin
gut gelUfteten Bereichen verwenden. Behadlter und zu beflllende Anlage erden.

- Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammeln.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem
Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrustung ablegen. Bewahren
Sie Speisen und Getranke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fur Chemikalien keine Gefalie, die Ubli-
cherweise fur die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Explosionsfahige Atmospharen
Beseitigung von Staubablagerungen.

- Anforderungen an die Beluftung
Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung.

7.3  Spezifische Endanwendungen
Fir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu tiberwachende Parameter

Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Identi- SMW SMwW KZW KZW Mow Mow Hin- Quelle
fikator [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] weis
DE Allgemeiner AGW 1,25 2,5 r TRGS
Staubgrenzwert, 900
Alveolengangige
Fraktion
DE Allgemeiner AGW 10 20 i TRGS
Staubgrenzwert, 900
Einatembare Frak-
tion
DE Staub MAK 4 i DFG
DE Staub MAK 0,3 2,4 r DFG
Hinweis
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Mi-
nuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht Uberschritten werden soll (ceiling value)
r alveolengangige Fraktion
SMwW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fir einen

Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Fiir die menschliche Gesundheit maRgebliche Werte

Relevante DNEL- und andere Schwellenwerte

Endpunkt Schwellenwert Schutzziel, Expositions- Verwendung in Expositionsdauer
weg
DNEL 6,1 mg/m3 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische Wir-
kungen
DNEL 34,7 mg/kg KG/ Mensch, dermal Arbeitnehmer (Industrie) chronisch - systemische Wir-
Tag kungen

Fur die Umwelt maRgebliche Werte
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Relevante PNEC- und andere Schwellenwerte

Endpunkt Schwellenwert Organismus Umweltkompartiment Expositionsdauer
PNEC 1,7 M9/, Wasserorganismen SuRwasser kurzzeitig (einmalig)
PNEC 0,17 M9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
PNEC 10 M9y, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Luftung.
Individuelle SchutzmalBhahmen (persdnliche Schutzausristung)
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hautschutz
- Handschutz

Schutzhandschuhe tragen.

- Sonstige Schutzmal3nahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfoh-
len. Nach Gebrauch Hande grundlich waschen.

Atemschutz
Partikelfiltergerat (EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation
oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand fest
Farbe weil3
KorngroRe <149,2 pm
Geruch geruchlos

Weitere sicherheitstechnische Kenngréf3en

pH-Wert 3,8 -4,4 (Wasser: 50 9/, 25 °C)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 197 °C bei 1.013 hPa
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Flammpunkt nicht anwendbar
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Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Entziindbarkeit (fest, gasférmig) nicht brennbar
Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen nicht bestimmt

Dampfdruck <0,001 Pa bei 20 °C

Dichte 1,81 9/¢ms bei 20 °C
Dampfdichte keine Information verfuigbar
Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfigbar
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur >197 °C bei 1.013 hPa (EcHA)
Viskositat nicht relevant (Feststoff)
Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben

Festkérpergehalt 100 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bezuglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien".

10.2 Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwarten-
den Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

10.3 Madaglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

104 Zuvermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschutten und
Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einstufung geman GHS (1272/2008/EG, CLP)
Dieser Stoff erfillt nicht die Kriterien fur die Einstufung gemaR der Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Akute Toxizitat
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Gemal 1272/2008/EG: Ist nicht als gewassergefahrdend einzustufen.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergefahrdend
(Deutschland)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten verfigbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verflgbar.

12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es sind keine Daten verfiigbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfugbar.

Deutschland: de Seite: 7/ 11



CHEM: S Sicherheitsdatenblatt

solutions f’hrough service

gemald Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ammonium dihydrogen phosphate

Nummer der Fassung: GHS 2.0 Uberarbeitet am: 20.08.2019
Ersetzt Fassung vom: 12.07.2019 (GHS 1)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Fur die Abfallbehandlung relevante Angaben
Recycling/Riickgewinnung von anorganischen Stoffen.

FiUr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Si-
cherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von
den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

OrdnungsgemafRie UN-Versandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen keine

Verpackungsgruppe keiner Verpackungsgruppe zugeordnet

Umweltgefahren nicht umweltgefahrdend gemal den Gefahrgut-
vorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Massengutbeférderung gemiaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Guter auf Stra3e, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN)
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.

Internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefihrdend

Kennnummer 2309

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkonzen- Hinweis

tration

5.2.1 Gesamtstaub, einschlieBlich Feinstaub 0,2 9/, 20 M9/ s 2)
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m3

nicht Gberschritten werden

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 13 (nicht brennbare Feststoffe)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsrele-
vant
1.1 Bezeichnung des Stoffs: Bezeichnung des Stoffs: ja
Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS re- Ammonium dihydrogen phosphate
agent
1.4 Notfallinformationsdienst: Notfallinformationsdienst: ja
+49 891 92 40 +49 89 1 92 40

Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienst-
zeiten verfligbar: Mo-Fr 09:00 bis 17:00

1.4 ) Giftnotzentrale: ja
Anderung in der Auflistung (Tabelle)
3.1 Stoffname: Stoffname: ja
Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS re- Ammonium dihydrogen phosphate
agent
41 Nach Kontakt mit der Haut: Nach Kontakt mit der Haut: ja
Lose Partikel von der Haut abbulrsten. Haut mit | Lose Partikel von der Haut abbursten. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen. viel Wasser abwaschen.

Abkiirzungen und Akronyme
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Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

Abk.
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigati-
on intérieures (Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beforderung gefahrlicher Glter
auf Binnenwasserstral3en)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europai-
sches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlussel,
der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, La-
belling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung gesund-
heitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Guter,
siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europadisches Verzeichnis der auf dem
Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher
GuUter mit Seeschiffen)
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Mari-
ne Pollutant")
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung
fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter)
SMW Schichtmittelwert
TRGS Technische Regeln flur GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
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Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beférderung gefahrlicher Giter auf StraBBe, Schiene oder Binnenwasserstraf3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code
fur die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air trans-
port (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieR3-
lich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 11/ 11



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Bezeichnung des Stoffs
	
	Registrierungsnummer (REACH)

	CAS-Nummer
	
	Artikelnummer


	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	e-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	Notfallinformationsdienst
	
	



	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	Identifikatoren
	CAS-Nr.
	EG-Nr.

	Molmasse


	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	Empfehlungen
	- Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	- Spezifische Hinweise/Angaben


	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	Begegnung von Risiken nachstehender Art
	- Explosionsfähige Atmosphären

	
	- Anforderungen an die Belüftung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte
	

	Für die Umwelt maßgebliche Werte
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	Hautschutz
	- Handschutz
	- Sonstige Schutzmaßnahmen

	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aussehen
	Aggregatzustand

	
	Geruch

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Verteilungskoeffizient
	- n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur


	9.2 Sonstige Angaben
	Festkörpergehalt


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Abfallbehandlung relevante Angaben
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)


	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)
	Kennnummer

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)



	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	

	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Haftungsausschluss


